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38,4 mm auf eine Länge von 34 km. Das entspricht einer
Korrektion von 1 mm pro km und einem mittlem Fehler von 2.7 mm

pro km. Dieser ziemlich bedeutende Fehler erklärt sich aus dem

schwierigen Terrain; die Linie beginnt in Aigle mit der Kote 419,
erreicht in Col des Mosses die Meereshöhe 1445 und fällt bis zum
Endpunkt Châteaux d'Oex auf 960 m.

Diese Differenz erreicht indessen nicht die von der Schweiz,

geodätischen Kommission vorgeschriebene Toleranz von 3 mm ]/"k
(k Länge in Kilometern) für ein Doppelnivellement.

Indem man wie in unserer Tabelle annimmt, daß das Mittel
des Fehlers aus beiden Operationen zutreffend sei, so gibt die
Differenz jeder derselben mit dem Mittel, oder die halbe Differenz
beider, den Fehler e i n e r Messung, und indem man dieseu Betrag
durch die Quadratwurzel aus der Kilometerzahl dividiert, erhält
man die in der Tabelle aufgeführten mittleren Fehler.

Wird dagegen ein geschlossenes Polygon nivelliert, so gibt
die Anschlußdifferenz dividiert durch die Kilometerzahl des

abgewickelten Polygons den mittleren Fehler per Kilometer.
(Fortsetzung folgt.)

Literatur.
Der Kalender für Vermessungswesen und

Kulturtechnik von W. v. Schlebach pro 1910, Stuttgart, bei K. Wittwer.
ist in der gewohnten bisherigen Anordnung, durchgesehen und
ergänzt, wieder erschienen und zwar im 34. Jahrgange. Außer
dem ursprünglichen Herausgeber wirken nun 13 Spezialisten an
diesem für Geometer und Vermessungstechniker unentbehrlichen
Nachschlagwerke. Zum bisherigen Stoffe sind neu hinzugetreten
ein Kapitel über photogrammetrische Aufnahmen von Prof. Finster-
walder in München und die Bearbeitung eines Abschnittes über
Eisenbetonbau von Ing. Frank, Bauinspektor in Stuttgart.

Der Anhang „Neues aus dem Gebiete des Vermessungswesens"'
von Prof. C. Müller in Bonn-Poppelsdorf, enthält in äußerst knapper
Form eine Übersicht über die im Laufe des vergangenen Jahres
erschienenen Neuheiten auf dem Gebiete der Literatur, der
Vervollkommnung der Instrumente und der Meßmethoden.

Zu begrüßen wäre für weitere Auflagen ein größerer Druck,
am meisten aber, wenn der Verleger das WTerk einmal in Buchform

und ohne Inserate erscheinen lassen würde.
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Das badische Gesetz über die Feldbereinigung
nebst Vollzugsvorschriften von A. Wiener, Vorsitzender
Rat bei der Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues. Karlsruhe,

J. Langs Buchhandlung, 1906. Von befreundeter Hand wird
uns dies Buch zugeschickt, wohl mit dem unausgesprochenen
Wunsche, in unserer Zeitschrift auf dasselbe aufmerksam zu machen.

Die Theorie und Praxis der Feldbereinigung verdanken wir
zum größten Teile unsern süddeutschen Nachbarn, ebenso sind
unsere gesetzlichen Bestimmungen in dieser Materie mit Recht
denen in Baden und Württemberg nachgebildet. Diejenigen von
unsern Lesern, welche das von unserm Kollegen Stadtgeometer
Fehr in Zürich verfaßte Buch über den gleichen Gegenstand
besitzen, werden Vergleiehungen anstellen und zugleich manchem
Detail begegnen, das geeignet ist. ihren Gesichtskreis zu erweitern.

Die gesetzliche Verpflichtung zur Teilnahme an einer Vei-
besserung ist durch Art. 1 des Gesetzes ausgesprochen:

Wo es zur Hebung der Landwirtschaft in einer Gemarkung
von überwiegendem Nutzen ist, kann eine Verbesserung der Feld-
einteilung (Feldbereinigung), d. h. eine Veränderung und Neuanlage
von Feldwegen, eine Verlegung oder Zusammenlegung von
Grundstücken, selbst gegen den Willen einzelner Eigentümer derselben
stattfinden, wenn

a) mehr als die Hälfte der Besitzer der betreffenden Grundstücke
sich für das Unternehmen erklärt;

b) die Zustimmenden zugleich nach dem Steuerkapital mehr als
die Hälfte der in das Unternehmen fallenden Grundstücke
besitzen

c) und die Staatsgenehmigung erteilt wird.
Art. 6 bestimmt u. A. :

Bei der Abstimmung werden die Nichterschienenen und die
Nichtabstimmenden als zustimmend gezählt.

Wenn die öffentliche Verkündung vorschriftsgemäß
stattgefunden hat. steht niemand der Einwand zu, daß er nicht
aufgefordert oder vorgeladen worden sei.

Die in der Abstimmungstagfahrt vorgebrachten Einwendungen
der Minderheit sind in das Protokoll niederzulegen.

Art. 7 handelt von der Vollzugsbehörde.
1. Die Ausführung des Unternehmens geschieht durch eine

Kommission unter Leitung der Staatsverwaltungsbehörde.
2. Die Kommission besteht aus einem von der Staatsverwaltungs¬

behörde zu ernennenden Vorsitzenden, sodann aus einem
Geometer und einem oder mehreren Sachverständigen, welche,
insofern sich die beteiligten Grundbesitzer über die Wahl
nicht vereinbaren, ebenfalls von der Staatsverwaltungsbehörde
aufgestellt werden.
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